
Mieterklärung 01-2021 Ju-ak 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  
 

Amts- /Förderungsnummer  
  

 

  

Hinweis:  Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 47 Abs. 4 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) i.V.m. 
§ 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch alle für die Sachaufklärung erforderlichen Tatsachen angeben und die verlangten 
Nachweise vorlegen. Ihre Angaben sind aufgrund der Vorschriften des BAföG für die Entscheidung über den Antrag 
erforderlich (§ 67a Abs. 3 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch, § 13 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz). 
 

 
Name, Vorname 

  
 Geburtsdatum 

 

 

 

Fachrichtung 

   

    

 

Mieterklärung  

zur Vorlage beim Studierendenwerk – Abteilung Ausbildungsförderung 
 
 

1. 
 

Der/Die Auszubildende hat im Haus  
  

  

 
    

  

(Straße u. Haus-Nr.) 
  

PLZ u. Ort 
 
 

 
              ein Zimmer  

 
oder 

 
 eine Wohnung 

 
als 

 
 

 
              Hauptmieter 

 
oder als 

 
 Untermieter 

 
gemietet 

 
 

 
 
Das Mietverhältnis besteht seit             

   

  
Die monatliche (anteilige) Miete beträgt 

  

 
 
2. 

 
 
Name u. Anschrift der Vermieterin/des Vermieters 

  

 
 

   

 

 
Zusätzliche Erklärung der/des Auszubildenden: 
 

3. 
 

Befindet sich das o.g. Zimmer / die o.g. Wohnung im Eigentum Ihrer Eltern? 
 
 
 

 
              nein 

  
 ja 

 

4. 
 

Ich wohne mit meinen Eltern / einem Elternteil in häuslicher Gemeinschaft 
 

            nein                                ja 
 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 

Mir ist bekannt, 
1. dass ich verpflichtet bin, jede Änderung der erklärten Verhältnisse unverzüglich dem Amt für 

Ausbildungsförderung schriftlich anzuzeigen; 
2. dass unrichtige oder unvollständige Angaben oder die Unterlassung von Änderungsanzeigen 

strafrechtlich verfolgt oder als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden kön-
nen und  

3. dass zu Unrecht gezahlte Beträge zurückgefordert werden können.  
 
 

 
 

 

  

 
 

(Ort, Datum)  
 

(Unterschrift der/des Auszubildenden) 
  

 
 

 


